	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Heben, Tragen, Ziehen 
und Schieben von Lasten
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für Heben, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Verletzungen/Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems.
· Stolper-, Sturz- und Rutschgefahr.
· Verletzungen durch herabfallende Gegenstände.
· Schnittverletzungen durch scharfe Kanten des Beförderungsgutes.

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Soweit vorhanden und möglich: Hebe-, Trage-, Transporthilfe benutzen.
· Schwere und sperrige Lasten immer mit mehreren Personen transportieren.
· Bei schweren Lasten und/oder Lasten mit scharfen Ecken und Kanten Sicherheitsschuhe und -handschuhe tragen.
Beim Tragen von Lasten zu beachten:
· Auf einen geraden Rücken achten.
· Auf freie, ebene und möglichst sichere Wege und freie Sicht achten.
· Die Lasten nah beim Körper tragen: beidhändig vor dem Körper, auf dem Rücken, den Schultern oder auf beiden Armen.
Beim Anheben und Absetzen zu beachten:
· Auf sicheren Stand achten. Bewegungsraum sollte groß genug sein.
· In die Knie gehen und die Last mit beiden Händen heben. Den Rücken nicht drehen.
· Um die Bewegungsrichtung zu ändern den ganzen Körper mit den Füßen drehen.
· Körper langsam wieder aufrichten, den Rücken dabei gerade halten, Beinmuskulatur einsetzen.
· Die Lasten körpernah heben und ruhig tragen.
· Die Last mit beiden Händen absetzen. Den Rücken nicht drehen.
· Beim Absetzen auf die Finger achten, da Quetschgefahr besteht.
Beim Ziehen und Schieben beachten:
· Lasten möglichst ziehen statt schieben.
· Wenn möglich ein passendes Transportmittel auswählen.
· Transportmittel nicht überladen.
· Lasten vorausschauend, vorsichtig, nicht zu schnell bewegen.
· Beim Abstellen auf Gefälle achten, um ein Wegrollen zu verhindern. Bremse benutzen.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

	
	· Beschädigte Transporthilfen aus dem Verkehr ziehen und als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.

	5. ERSTE HILFE
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	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Verantwortlichen/Träger.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
Ersthelfer/in:	


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/ beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden.
· Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben.

	
Datum:                                   Unterschrift:
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